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VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN 

 

Strukturierung von 3.2.3 
 

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland1 2 

 
 

Einleitung 
 
1. In der 18. Sitzung vom 24. bis 26. Januar 2011 bat der Sicherheitsausschuss darum, zur 19. Sitzung 
einen offiziellen Antrag zur Unterteilung von 3.2.3 Tabelle C: Verzeichnis der zur Beförderung in Tankschiffen 
zugelassenen gefährlichen Stoffe Güter in numerischer Reihenfolge einzureichen (siehe Bericht der 18. Sitzung 
des Sicherheitsausschusses ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38 Par. 17). 
 
2. Der Sicherheitsausschuss wird gebeten, die unten aufgeführten Änderungsvorschläge zu prüfen. 
 
 
 

                                                 
1 Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/18/2011/34 

verteilt. 
2 Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b). 
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Änderungsvorschläge 
 
Teil 3 
 
Kapitel 3.2 
 
3.2.3, Tabelle C: Verzeichnis der zur Beförderung in Tankschiffen zugelassenen gefährlichen Stoffe Güter in 
numerischer Reihenfolge 
 
Vor „Erläuterungen zur Tabelle C“ einfügen: „3.2.3.1“. 
 
 
Vor der Tabelle C einfügen: „3.2.3.2 Tabelle C“. 
 
 
Vor dem Entscheidungsdiagramm zur Bewertung der flüssigen Stoffe der Klassen 3, 6.1, 8 und 9 in der 
Binnentankschifffahrt einfügen: „3.2.3.3 Entscheidungsdiagramm, Schemata und Kriterien für die Festlegung 
der anwendbaren besonderen Vorschriften (Spalten 6 bis 20 der Tabelle C)“. 
 
 
Folgeänderungen 
 
Teil 3 
 
Kapitel 3.2 
 
3.2.3.2, Tabelle C 
 
In der Tabelle C folgende Änderungen vornehmen: 
 
Für die Eintragungen mit Verweis auf das Entscheidungsdiagramm 
1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 
3082, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001, 9002, 9003, 9005 und 
9006 
in Spalte 20 „* siehe Entscheidungsdiagramm“ ersetzen durch: „* siehe 3.2.3.3“. 
 
 
Anmerkung: Durch die Änderung des Verweises „* siehe Entscheidungsdiagramm“ in das weiter gefasste „* 
siehe 3.2.3.3“ (hier sind neben dem eigentlichen Entscheidungsdiagramm auch die Schemata und Kriterien mit 
einbegriffen) ist auch das Problem der Verweise „*“ in Spalte 18 gelöst. 
 
 
 

*** 


